
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 07.01.2022 1

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport der Klasse 5A/5B der GS Klausen am Maiausflug

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BUS & TAXI KLAMMER

Der Maiausflug gehört traditionsgemäß zum Schulleben und bietet 
den Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der 
eigenen Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden
soziale Fähigkeiten der Kinder gestärt. Die Bestellung ist lt. Budget 
2022-24 abgedeckt.

 € 500,00

 €550,00

 €50,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, 
sowie das Busunternehmen Oberpertinger teil. Der Zuschlag wurde an das Busunternehmen Bus& Taxi Klammer 
aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben . Des Weiteren bestehen gute Erfahrungswerte und 
kurze Anfahrtswege.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 07.01.2022 2

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Büromaterial für die Direktion des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

TINKHAUSER Büromarkt GmbH

Die Bestellung ist lt Budget 2022-24 abgedeckt

 € 220,34

 €268,81

 €48,47

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Firma Loeff System GmbH, sowie die Firma Tinkhauser GmbH teil. Der Zuschlag wurde 
an die Firma Tinkhauser GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben . Der 
Wirtschaftsteilnehmer kann alle gewünschten Verbrauchsmaterialien liefern , zudem bestehen gute Erfahrungswerte 
und kurze Anfahrtswege. Der Wirtschaftsteilnehmer kann weiters die Ware schnellst möglich liefern

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 18.01.2022 3

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport Maiausflug GS Ried-Gärtnereibesuch GS Gufidaun

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

OBERPERTINGER Georg Kleinbus

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt, sowie vom 
Dreijährigen Bildungsplan abgedeckt.  Die Schüler müssen mittels 
Privatbus transportiert werden, da es keine geeigneten Zeiten mit 
öffentlichen Transportmittel gibt.

 € 350,00

 €385,00

 €35,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe "Determina a contrarre" Nr.3/2022

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea
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„Decreto o determina a contrarre“ 
Ermächtigung Nr. 4 vom 24.01.2022 

 
 
 
Die Schulführungskraft hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 

·  in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass der 
Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 

·  in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass der Direktor 
alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des vom Schulrat 
genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der in die Kompetenz der 
Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 

 
·  in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass die Schulen, 

sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, Unternehmen, 
Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung besonderer Ziele leisten können, 
abschließen können, 

 
·  in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 Absatz 1, 

vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer institutionellen Ziele 
volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe g), dass die Schulen im Rahmen der 
Vertragsautonomie unter anderem Werkverträge mit Experten und Expertinnen für besondere Aktivitäten und 
Unterrichtseinheiten abschließen können, dies mit dem Ziel, das Bildungsangebot der Schule zu bereichern, 

 
·  in das Legislativdekret Nr. 165/2001, in geltender Fassung, welches im Artikel 7, Absatz 6-bis, vorsieht, dass 

externe Personen, die ihre Leistung im Rahmen einer selbständigen Arbeit erbringen, in der Regel mittels 
Vergleichsverfahren („procedura comparativa“) ausgewählt werden, eine direkte Beauftragung im Sinne des 
„intuitu personae“ ohne Vergleichsverfahren ist in begründeten Ausnahmefällen möglich und zwar: 
falls es sich um eine sehr kurzfristige rein sporadische gelegentliche Mitarbeit handelt, wie es zum Beispiel die 
einzelne Referententätigkeit sein kann (Rundschreiben des Präsidiums des Ministerrats Nr. 2/2008, „Dipartimento 
della funzione pubblica“, Punkt 7 und Artikel 6 „esclusioni“ der Anlage), 
aufgrund der Einzigartigkeit der Leistung unter dem subjektiven Aspekt („unicitá della prestazione sotto il profilo 
soggettivo“), d.h. die Referententätigkeit kann im Sinne der guten Verwaltung, Grundsatz der Effektivität, nur 
von einer ganz bestimmten externen Person erbracht werden (Rechnungshof, Piemont, Kontrollsektion 
122/2014), wobei als Beispiel hierfür, die Beauftragungen für Referententätigkeit („incarichi di docenza“) 
genannt werden (Rechnungshof, Piemont, Beschluss 24/2019) und aufgrund absoluter objektiver Dringlichkeit 
infolge eines unvorhersehbaren außerordentlichen Ereignisses („assoluta urgenza determinata dalla imprevidibile 
necessitá della consulenza in relazione ad un evento eccezionale“) (Rechnungshof, Lombardei, Kontrollsektion 
2/2000/2010/Reg.), 
 

·  in den Beschluss der Landesregierung Nr. 39/2021, welcher Höchstpreise für verschiedene Leistungen, darunter 
die Referententätigkeit bei Bildungstätigkeiten, wie Fortbildungsveranstaltungen für das Personal, festlegt und in 
den Beschluss der Landesregierung Nr. 79/2018, welcher Höchstpreise für verschiedene Leistungen, darunter die 
Referententätigkeit bei besonderen Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schüler festlegt und 
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Es wird festgestellt, dass 
 

·  eine Bildungsmaßnahme zum Thema „Trauerbewältigung“ für die Zielgruppe der SchülerInnen der Klasse 3B 
der Grundschule Klausen, sowie eine Lehrerfortbildung durchgeführt werden soll, sowie festgestellt, dass die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen in der Regel bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche 
Kompetenzen oder Wissen aneignen und so im Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 2, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann, 

 
·  die Referententätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, nicht zu den institutionellen Leistungen der eigenen 

Bediensteten gehört und es sich somit bei der Leistung nicht um die Erteilung von curricularem Unterricht im 
Sinne der einschlägigen Rahmenrichtlinien oder um andere Leistungen, die von Bediensteten der Schule in der 
Regel im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben erbracht werden müssen, handelt und hat festgestellt, dass es 
sich um eine Bereicherung des Bildungsangebotes im Sinne des LG Nr. 12/2000, Artikel 9, Absatz 6, des DLH 
38/2017, Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe g), und im Sinne des „Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca“, 129/2018, Artikel 43, Absatz 3,“ handelt und somit die Voraussetzungen für die 
Auftragsvergabe an eine externe Person gegeben ist, 

 
·  der Auftrag unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für Mitarbeiten („collaborazioni“) im Sinne des 

Legislativdekrets Nr. 33/2013, Artikel 15 auf perlaPA veröffentlicht wird, 
 

·  kein Interessenkonflikt besteht und als geeigneter Vertragspartner für die Referententätigkeit Frau Gabriela Mair 
am Tinkhof beauftragt wird, sowie festgestellt, dass der Vertragspartner die Voraussetzungen besitzt und die 
Auswahl des Vertragspartners aufgrund einer Überprüfung des eingereichten Lebenslaufs und seiner beruflichen 
Erfahrung und Fähigkeiten erfolgt ist, durch welche die hohe Fachkompetenz des Vertragspartners nachgewiesen 
wurde, welche Garant dafür ist, dass durch die Leistungserbringung, die vom Auftraggeber erwünschte 
Wirkung/Effektivität durch die Bildungsmaßnahme erzielt wird, 

 
·  die detaillierte schriftliche Begründung betreffend die Auswahlmodalität, falls im Sinne der einschlägigen 

Bestimmungen die Auswahl des Vertragspartners durch eine Direktbeauftragung im Sinne des „intuitu personae 
erfolgt ist und kein Vergleichsverfahren durchgeführt worden ist, die detaillierte schriftliche Begründung 
betreffend die Auswahl des Vertragspartners aufgrund der nachgewiesenen Fachkompetenz, sowie die 
schriftliche Begründung, falls die Vergütung im Sinne der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 39/2021 oder Nr. 
79/2018 erhöht worden ist, wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes ist, 

 
·  dass die Vergütung von 230,00 Euro für 3 Stunden im Zuge von Unterrichtstätigkeit mit SchülerInnen in Klassen, 

sowie 1 Stunde als Lehrerfortbildung in Online Form, zuzüglich Fahrtspesen beträgt und hat festgestellt, dass die 
Vergütung unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Preisangemessenheit vereinbart wurde und dass eine Verhältnismäßigkeit 
zwischen der mit dem Vertragspartner vereinbarten Vergütung und dem voraussichtlich zu erzielendem Nutzen 
für die Verwaltung besteht, 

 
·  die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt wird und 

 
verfügt 

 
aufgrund der oben angeführten Begründungen, als geeigneten Vertragspartner Frau Gabriela Mair am Tinkhof zu einem 
Gesamtbetrag von 230,00 Euro, zuzüglich Fahrtspesen für das Projekt „Trauerbewältigung“ für die Klasse 3B der 
Grundschule Klausen, im Zeitraum vom 24.01.2022 bis einschließlich 18.02.2022 zu beauftragen; 
 

Die stellvertetende Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
 
 

Brugger Dorothea 
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 25.01.2022 5

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Wartungsvertrag ALL IN für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro

Festgestellt, dass der Wartungsvertrag für das Kopiergerät der
Grundschule Klausen für den Zeitraum 01/2022-12/2022 mit der
Firma Castiglioni erneuert werden soll, da die Dienstleistung in den 
letzten Jahren zur Zufriedenheit der Schule abgewickelt wurde. Die 
Bestellung ist laut Budget 22-24 abgedeckt

 € 819,00

 €999,18

 €180,18

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Firma hat ihren Sitz in Brixen, somit sind die Anfahrtswege bei Einsätzen und Lieferungen kurz . Die Firma 
arbeitet zuverlässig, garantiert ordnungsgemäße Reparaturen und den Austausch von originalen Bestandteilen , um 
einen reibungslosen Einsatz des Gerätes weiterhin zu gewährleisten. Der Multifunktionsdrucker wurde bei der Firma 
angekauft, und ist mit diesen technisch vernetzt. Weiters kennt die Firma aufgrund der Wartung im Zuge von 
Austausch der Bestandteile in den letzten Jahren den Zustand des Druckers. Ein Umstieg wäre somit auf Sicht mir 
höheren Kosten und einem Qualitätsverlust bei der Leistungserbringung verbunden. Zudem entsprechen die Kosten 
für den Druck

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 25.01.2022 6

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Wartungsvertrag ALL IN für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

AMONN OFFICE - BOZEN

Festgestellt, dass der Wartungsvertrag für die 
Multifunktionsdrucker der betreffenden Schulstellen des GSP 
Klausen 1 für den Zeitraum 01/2022-12/2022 mit der Firma Amonn 
erneuert werden soll, da die Dienstleistung in den letzten Jahren 
zur Zufriedenheit der Schule abgewickelt wurde. Die Bestellung ist 
laut Budget 22-24 abgedeckt

 € 5.500,00

 €6.710,00

 €1.210,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Firma hat ihren Sitz in Bozen, somit sind die Anfahrtswege bei Einsätzen und Lieferungen kurz . Die Firma 
arbeitet zuverlässig, garantiert ordnungsgemäße Reparaturen und den Austausch von originalen Bestandteilen , um 
einen reibungslosen Einsatz des Gerätes weiterhin zu gewährleisten. Der Multifunktionsdrucker wurde bei der Firma 
angekauft, und ist mit diesen technisch vernetzt. Weiters kennt die Firma aufgrund der Wartung im Zuge von 
Austausch der Bestandteile in den letzten Jahren den Zustand der Multifunktionsdrucker. Ein Umstieg wäre somit auf 
Sicht mir höheren Kosten und einem Qualitätsverlust bei der Leistungserbringung verbunden. Zudem entsprechen 
die Kosten für den Druck der Kopien laut Angebot der Firma den marktgerechten Preisen , siehe Wartungsvertrag 
ALL IN der Firma Castiglioni & Gitzl.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 25.01.2022 7

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport zum Maisauflug der 1.5. Klasse GS VSM und Lehrausflug der 1.-5. Klasse GS TE von zur Tagusens/Trostburg

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunternehmen

Lehrausflüge gehören traditionsgemäß zum Schulleben und bieten 
den Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der 
eigenen Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden
soziale Fähigkeiten der Kinder gestärt.

 € 950,00

 €1.045,00

 €95,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, 
sowie das Busunternehmen Oberpertinger teil. Der Zuschlag wurde an das Busunternehmen Niederstätter & 
CO.GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben . Des Weiteren bestehen gute 
Erfahrungswerte und kurze Anfahrtswege.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 01.02.2022 8

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 - Bibliotheksverband Südtirol

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Bibliotheks Verband Südtirol

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt.

 € 80,00

 €80,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Grundschulsprengel Klausen 1 ist seit Jahren Mitglied des Südtiroler Bibliotheksverband. Hierbei handelt es sich 
um eine soziale Dienstleistung, welche als nichtwirtschaftliche Dienstleistung im allgmeinen Interesse qualifiziert 
wird.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 18.02.2022 9

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Eintritte für die SchülerInnen der 1.-5. Klasse der GS Lajen/St.Peter ins Museion in Bozen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

STIFTUNG MUSEION

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24, sowie dreijährigen 
Bildungsplan abgedeckt. Museumsbesuche bieten den Kindern die 
Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen 
Gemeinde wahrzunehmen.

 € 121,50

 €121,50

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche
Kompetenz oder Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, 
Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Das Museum für 
moderne und zeitgenössische Kunst bietet Ausstellungen an, welche inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt ist und 
welche anschließend im Unterricht vor- und nachbehandelt werden (siehe Determina a contrarre).

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 10.02.2022 10

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von FFP2 Masken für SchülerInnen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

APOTHEKE FRANZISKUS

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 gedeckt und aufgrund der 
geltenden Covid19 Bestimmungen für die SchülerInnen 
vorgesehen.

 € 1.540,00

 €1.617,00

 €77,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Bestellung ist lt neuen geltenden Bestimmungen zu Covid19 dringend erforderlich. Die FFP2 Masken für 
SchülerInnen werden laut Mitteilung des Unterrichtsministeriums vom 27.01.2022 " artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 
2022, n. 4 - Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie"  bei einer konventionierten 
Apotheke angekauft. Die Sonderzuweisung, bzw. Verrechnung von Seiten des Unterrichtsministeriums erfolgt 
anschließend zu einem späteren Moment.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14.02.2022 11

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Papierhandtüchern für die Schulstelllen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

a) Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt

 € 709,30

 €865,35

 €156,05

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Niederbacher Cleantec SRL, die Komag KG, sowie RESS 
Multiservices SRL teil. Der Zuschlag wurde an den Wirtschaftsteilnehmer RESS Multiservices SRL aufgrund des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben. Zudem bestehen gute Erfahrungswerte, sowie eine schnelle und 
pünktliche Lieferung. Der Zuschlagsempfänger hat sich in der Vergangenheit durch eine hohe Qualität in der 
Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet.(siehe Determina a contrarre)

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 15.02.2022 12

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Toilettenpapier für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

TINKHAUSER Büromarkt GmbH

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt und für die 
Hygienemaßnahmen am GSP Klausen 1 zwingend erforderlich

 € 2.639,98

 €3.220,78

 €580,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Hochkofler Commercial Products, die Komag des K. Sanftl & Co, 
sowie Tinkhauser Büromarkt GmbH teil. Der Zuschlag wurde an den Wirtschaftsteilnehmer Tinkhauser Büromarkt 
Gmbh aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben . Zudem bestehen gute Erfahrungswerte, kurze 
Anfahrtswege, sowie eine schnelle und pünktliche Lieferung. Aufgrund der günstigen Lage des 
Zuschlagsempfängers kann die Liefererung im Zuge des Jahresauftrages schnellst möglich, und aufgrund der 
kurzen Anfahrtswege, umweltschonend und effizient erfolgen. Der Zuschlagsempfänger hat sich in der 
Vergangenheit durch eine hohe Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet .(siehe 
Determina a Contrarre)

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 04.03.2022 13

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Museumsbesuch der 4. und 5. Klasse der GS Teis

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

SÜDTIROLER ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24, sowie dreijährigen 
Bildungsplan abgedeckt. Museumsbesuche bieten den Kindern die 
Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen 
Gemeinde wahrzunehmen.

 € 162,00

 €162,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche
Kompetenz oder Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, 
Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Die Ausstellung 
des Südtiroer Archäologiemuseum ist inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt . Zudem wird das Thema anschließend 
im Unterricht vor- und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.03.2022 14

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf eines Aktenvernichters für die GS Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

LOEFF SYSTEM GMBH

Die Bestellung ist lt. Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 247,99

 €302,55

 €54,56

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Firma Loeff System GmbH, sowie die Firma Tinkhauser GmbH teil. Der Zuschlag wurde 
an die Firma Loeff System GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.03.2022 15

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Abonament der Zeitschrift "Popmusik in der Grundschule" für die GS Teis

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ALTE MÜHLE - Meran Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard

Die Bestellung ist lt. Budget 2022-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es für die Vertiefung der verschiedenen 
Themenbereiche spezielle Lehrmittel wie zum Beispiel 
Zeitschriften.

 € 90,00

 €90,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Universitätsbuchhandlung A. Weger, sowie die Buchhandlung Alte Mühle teil. Der 
Zuschlag wurde an die Buchhandlung Alte Mühle aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.03.2022 16

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beaufragung der Schülertransporte zu den Schwimmkursen in die Acquarena nach Brixen laut KV

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

OBERPERTINGER Georg Kleinbus

Die Bestellung ist lt. Budget 2022-24 abgedeckt. Die Schüler 
müssen mit dem Bus zum Schwimmkurs gebracht werden, da es 
keine geeigneten Zeiten mit öffentlichen Transportmittel gibt .

 € 3.680,00

 €4.048,00

 €368,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen des Oberpertinger Georg, das Busunternehmen „Bus& Taxi“ des 
Klammer Markus, sowie das Busunternehmen „Niederstätter & Co“ teil. Der Zuschlag wurde an das 
Busunternehmen des Oberpertinger Georg aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.03.2022 17

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Toner für die GS Lajen und Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

LOEFF SYSTEM GMBH

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt und für die 
Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetrieb zwingend 
erforderlich

 € 1.323,30

 €1.614,43

 €291,13

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Firma Tinkhauser Büromarkt GmbH, die Firma Puerari OHG, sowie die Firma Loeff 
System GmbH teil. Von der Firma Puerari OHG wurde kein Angebot übermittelt. Der Zuschlag wurde an die Firma 
Loeff System GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Brugger Dorothea

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 24.03.2022 18

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Kopierpapier für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

VALSECCHI CANCELLERIA SRL

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt und für die 
Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetrieb zwingend 
erforderlich

 € 1.696,60

 €2.069,86

 €373,26

X Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Beauftragung erfolgt im Zuge eines Beitritts einer AOV Rahmenvereinbarung

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

Anderes:

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 28.03.2022 19

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf der Softwarelizenz Antolin für die GS Teis, Villnöß/St.Magdalena und Villnöß/St.Peter

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BMS BILDUNGSMEDIEN GMB

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt

 € 136,13

 €147,00

 €10,87

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Erwerb der Lizenzen erfolgt aufgrund guter Erfahrungen mit dem Programm, welche die Leseförderung von 
SchülerInnen fördert. Dies wurde bereits an anderen Schulsprengeln erfolgreich erprobt. Die Softwareapp ist 
anwenderfreundlich und deckt sich mit den didaktischen Ansprüchen der Lehrpersonen und hilft aufgrund der 
Erfahrungswerte bei der Leseförderung.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.03.2022 20

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Fotokopierpapier für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

LOEFF SYSTEM GMBH

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt und für die 
Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetrieb zwingend 
erforderlich

 € 312,25

 €380,95

 €68,70

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Firma Tinkhauser Büromarkt GmbH, die Firma PapierPlus, sowie die Firma Loeff System 
GmbH teil. Von der Firma PapierPlus wurde kein Angebot übermittelt . Der Zuschlag wurde an die Firma Loeff 
System GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.03.2022 21

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport der SchülerInnen der 1.-5. Klasse der GS Villnöß/St.Peter im Zuge des Maiausfluges

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BUS & TAXI KLAMMER

Die Bestellung ist lt Budget 22-24 abgedeckt. Lehrausflüge gehören 
traditionsgemäß zum Schulleben und bieten den Kindern die 
Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen 
Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden soziale 
Fähigkeiten der Kinder gestärt.

 € 710,00

 €781,00

 €71,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, 
das Busunternehmen Oberpertinger, das Busunternehmen Sonnenreisen, sowie das Busunternehmen Pizzinini teil. 
Der Zuschlag wurde an das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes 
vergeben.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.03.2022 22

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Staubsaugersäcken und eines Ersatzteils für einen Staubsauger

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher Reinigungssysteme

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt

 € 159,10

 €194,10

 €35,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Staubsauger wurde bei der Fa. Eiter angekauft, die Wartung kann von der Firma schnellst möglich durchgeführt 
werden. Dies trifft auch auf die Lieferung der Staubsaugersäcke zu . Des Weiteren kennt die Firma aufgrung der 
Wartungen der letzten Jahre, den Zustand des Staubsauges, bzw. der ausgetauschten Ersatzteile. Dies führt zu 
einer effizienteren Wartung des Staubsaugers.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.03.2022 23

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport für die SchülerInnen 1- 5. Klasse der GS Lajen im Zuge des Maiausfluges

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Pizzinini GmbH  Bus & Mobility

Die Bestellung ist lt Budget 22-24 abgedeckt. Lehrausflüge gehören 
traditionsgemäß zum Schulleben und bieten den Kindern die 
Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen 
Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden soziale 
Fähigkeiten der Kinder gestärkt.

 € 527,27

 €580,00

 €52,73

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, 
sowie das Busunternehmen Pizzinini GmbH teil. Der Zuschlag wurde an das Busunternehmen Pizzinini GmbH 
aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 30.03.2022 24

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von 2 Protokollstempel für die Direktion des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

LOEFF SYSTEM GMBH

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt

 € 112,00

 €136,64

 €24,64

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Wirtschaftsteilnehmer Loeff System GmbH, sowie der Wirtschaftsteilnehmer Tinkhauser 
GmbH teil. Der Zuschlag wurde an den Wirtschaftsteilnehmer Loeff GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes vergeben.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 31.03.2022 25

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Eintritt und Führung für SchülerInnen der Klassen 4A und 4B der Grundschule  Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

SÜDTIROLER ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Die Beauftragung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Aufgrund der 
Anmeldebestätigung des Südtiroler Archäologiemuseums werden 
für die 30 SchülerInnen der Klassen 4A und 4B Eintrittskarten samt 
Führung durch das Archäologiemuseum reserviert , bwz. angekauft.

 € 210,00

 €212,00

 €2,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Museumsbesuche bieten den 
Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen . Die Ausstellung des 
Südtiroer Archäologiemuseum ist inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt . Zudem wird das Thema anschließend im 
Unterricht vor- und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20.04.2022 27

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Projekt Wiesenwerkstatt für 23 SchülerInnen der Klassen 3A und 3B der GS Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT

Die Werkstatt findet als Ergänzung des Bildungsangebotes statt . 
Die Beauftragung ist laut Budget, sowie laut dreijährigem 
Bildungsplan abgedeckt.

 € 103,50

 €105,50

 €2,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Das Projekt ist aufgrund seiner Art und Struktur einzigartig . Die Werkstätten des Bildungshaus Kloster Neustift sind 
den Lehpersonen bekannt und qualitativ geeignet als Ergänzung des Bildungsangebotes. Das Projekt 
„Wiesenwerkstatt“ wurde von den Lehrpersonen ausgewählt und als pädagogisch wertvoll erachtet.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 26.04.2022 28

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für das Projekt "Schule am Bauernhof" für die SchülerInnen der 2. Klassen der Grundschule Klausen.

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Promeltoihof Oberkofler Annelies

Das Projekt Schule am Bauernhof wird von der Abteilung 
Landwirtschaft unterstützt. Im Rahmen des Projektes wird den 
SchülerInnen der Umgang mit Tieren, sowie der Respekt vor Tieren 
erlernt. Weitere Themen sind unter anderem die Herkunft und die 
Wichtigkeit gesunder Lebensmittel in Zusammenhang mit deren 
Anbau und anschließender Verköstigung

 € 420,00

 €420,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Promeltoihof ist der am nächsten gelegene Hof, welcher das Projekt „Schule am Bauernhof“ anbietet. Der Hof ist 
zu Fuß von der Schulstelle aus zu erreichen. Die Bäuerein Oberkofler Annelies verfügt über eine eigene Ausbildung , 
welche Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt „Schule am Bauernhof“ ist.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 05.05.2022 29

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ergänzungsbestellung-Ankauf CD zum bereits bestehenden ABO der Zeitschrift "Popmusik in der GS" für die GS Teis

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ALTE MÜHLE - Meran Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es für die Vertiefung der verschiedenen 
Themenbereiche spezielle Lehrmittel. Die Musik CD ermöglicht 
eine individuelle Förderung der SchülerInnen

 € 45,00

 €45,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Beauftragung erfolgt aufgrund einer Ergänzungsbestellung, da die CD "Popmusik in der Grundschule" Teil der 
gleichnamigen Zeitschrift ist, und diese bereits beim Zuschlagsempfänger für die betreffende Schulstelle bestellt , 
bzw. angekauft wurde.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20.05.2022 30

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für das Projekt "Schule am Bauernhof" für die SchülerInnen der 2/3 Klasse der GS Teis

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Messner Leo

Das Projekt Schule am Bauernhof wird von der Abteilung 
Landwirtschaft unterstützt. Im Rahmen des Projektes wird den 
SchülerInnen der Umgang mit Tieren, sowie der Respekt vor Tieren 
erlernt. Weitere Themen sind unter anderem die Herkunft und die 
Wichtigkeit gesunder Lebensmittel in Zusammenhang mit deren 
Anbau und anschließender Verköstigung

 € 225,00

 €270,00

 €45,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Petrunderhof ist der am nächsten gelegene Hof, welcher das Projekt „Schule am Bauernhof“ anbietet. Die 
Bäuerein verfügt über eine eigene Ausbildung, welche Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt „Schule am 
Bauernhof“ ist. Ein Teil der Ausgaben für das Projekt "Schule am Bauernhof" wird von der Abteilung Landwirtschaft 
über einer Sonderfinanzierung abgedeckt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 09.06.2022 31

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Papierhandtüchern für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

TINKHAUSER Büromarkt GmbH

Die Papierhandtücher V-Falz müssen angekauft werden, da sich 
die Bestände dem Ende zuneigen. Der Verbrauch an den 
Papierhandtüchern ist stark angestiegen, da die Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen bezgl. Eindämmung Covid19 eingehalten 
werden müssen. Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 2.927,36

 €3.571,38

 €644,02

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Es wurden die Unternehmen Cleantec Niederbacher, Komag, sowie Tinkhauser angeschrieben. Der Zuschlag erfolgt 
unter Berücksichtigung des Rotationsprinzips aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes an das 
Unternehmen Tinkhauser.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 09.06.2022 32

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Durchführung der Schwimmkurse für die Schulstelle Lajen und Lajen/St.Peter

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in 
Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im Fach Bewegung 
und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich 
Schwimmen verpflichtend vor.

 € 4.320,00

 €5.270,40

 €950,40

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im 
Fach Bewegung und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich Schwimmen verpflichtend vor. Der 
Wirtschaftsteilnehmer Mardolomit verfügt über ausgebildete Schwimmlehrer, welche bereits große Erfahrung in der 
Durchführung von Schwimmkursen haben. Zudem ist das Schwimmbad Mardolomit das am nächsten gelegene 
Schwimmbad, welches über die nötigen Voraussetzungen für die Abhaltung eines Schwimmkurse verfügt .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 10.06.2022 33

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Durchführungs Schülertransporte Schwimmkurse SJ 22/23

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

OBERPERTINGER Georg - Gufidaun Kleinbus

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in 
Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im Fach Bewegung 
und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich 
Schwimmen verpflichtend vor. Die Beauftragung ist laut Budget 
2022-24 abgedeckt.

 € 4.960,00

 €5.456,00

 €496,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Da der Schülertransport zum Schwimmbad nicht mittels öffentlicher Verkehrsmittel durchgeführt werden kann , wird 
ein Unternehmen für den Schülertransport beauftragt. Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene 
Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf 
den Vertragswert, angemessen respektiert. An der Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus& Taxi Klammer, 
das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, sowie das Busunternehmen Oberpertinger teil. Vom 
Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH wurde kein Angebot übermittelt. Der Zuschlag wurde an das 
Busunternehmen Oberpertinger aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14.06.2022 34

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung zur Durchführung der Schwimmkurse für das SJ 22/23

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Amateursportverein SSV Brixen

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in 
Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im Fach Bewegung 
und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich 
Schwimmen verpflichtend vor. Die Bestellung ist laut Budget 22-24 
abgedeckt.

 € 6.273,00

 €7.653,06

 €1.380,06

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Im Jahr 2021 wurde der Schwimmclub Brixen für der Durchführung der Schwimmkurse beauftragt. Im Sinne der 
Rotation und aufgrunddessen, dass es nur zwei lokale Anbieter gibt, welche Schwimmkurse im naheliegenden 
Hallenbad Acquarena anbieten, wurde nur ein Kostenvoranschlag eingeholt. Da es an der Schule kein Personal mit 
der entsprechenden Fachausbildung gibt, wird der SSV Brixen aufgrund guter mehrjährigen Erfahrungswerte 
bezüglich Service/Leistung beauftragt. Der SSV Brixen verfügt über, auch in Bezug auf die didaktische Umsetzung, 
ausgebildete Schwimmlehrer*nnen, welche bereits große Erfahrung in der Durchführung von Schwimmkursen 
haben. Die langjährige Erfahrung des SSV Brixen und die positiven Erfahrungen aus den vorangegangenen Jahren 
garantieren uns eine professionelle Durchführung der Dienstleistung. Das Personal ist kompetent und freundlich im 
Umgang mit Schüler*innen. Der SSV Brixen bietet zudem ganzjährig Schwimmkurse im Schwimmbad „Acquarena“ 
in Brixen an, welches das am näch

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 15.06.2022 35

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmaterial für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

In Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien müssen für verschiedene 
Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden 
Verwaltungsbetrieb Reinigungsmaterialien angekauft werden. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 2.497,76

 €2.497,76

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Zuschlag erfolgt aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes . Der Wirtschaftsteilnehmer kann alle 
Reinigungsmaterialien und Ersatzteile liefern. Die einzelnen Komponenten bei den Ersatz und Ergänzungsteilen 
können problemlos mit den bereits bestehenden Komponenten ausgetauscht werden. Die Erfahrungswerte mit dem 
Reinigungsmaterial des Reinigungspersonals in Anwendung der Reinigungsmaßnahmen , sowie die Rückmeldungen 
von Seiten des Schulpersonals entspricht den hohen Anforderungen des GSP Klausen 1. Eine schnellst mögliche 
Lieferung, sowie ein guter Kundendienst ist gewährleistet.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 15.06.2022 36

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung der Reinigung der schwerereichbaren Fensterflächen der GS Teis, Villnöß/St.Peter, Villnöß/St.Magdalena und Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

S.R.D. GmbH

Die Reinigung der schwerereichbaren Fenster muss zwingend 
durch eine Reinigungsfirma durchgeführt werden. Die Beauftragung 
ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 3.358,00

 €4.096,76

 €738,76

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt .Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Extracta, Kronservice GmbH, sowie die SRD GmbH teil. Vom 
Unternehmen Extracta konnte kein Angebot übermittelt werden. Der Zuschlag wurde an den Wirtschaftsteilnehmer 
SRD GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben. Der Zuschlagsempfänger hat sich in der 
Vergangenheit durch eine hohe Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet . Zudem 
ist die Struktur der Schulen dem Zuschlagsempfänger aufgrund bereits durchgeführter Reinigungsarbeiten in den 
vergangenen Jahren bestens bekannt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



A60 
„Decreto o determina a contrarre“ 

Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) 
Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag, 

Ankauf einer Lieferung oder Dienstleistung  

 
Dekret der Schulführungskraft Nr. 37 vom 21.06.2022 
 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der 
in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass 
die Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung 
besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), 
dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge 
abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht, dass 
bei Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag erteilt 
werden kann,  
 
in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht, 
dass die Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen 
zu berücksichtigen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass 
Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen 
oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen, 
  



 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht, dass 
Für Beschaffungen von geringfügigem Wert, das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im 
Wert unter 40.000 Euro, die Beschaffung über die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, 
die Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung jedoch zu berücksichtigen sind, 
 
in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei 
Ankäufen unter dem EU-Schwellenwert, also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der Regel 
der Grundsatz der Rotation berücksichtigt werden muss, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.6 festlegt, dass in der Regel der 
Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, nicht eingeladen 
werden darf, 
 
in den Beschluss der Landesregierung Nr. 132 vom 03.03.2020, welcher in Ziffer 3 die Markterhebung 
und das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz der Rotation 
angewandt wird und die Fälle, in welchen im Allgemeinen die Rotation nicht angewandt wird, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag 
erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten 
unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist 
und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, 
eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist, 
 
hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag 
erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, 
 
hat festgestellt, dass in Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsrichtlinien für verschiedene Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden Verwaltungsbetrieb Reinigungsmittel 
entsprechend den geltenden Umweltkriterien und Vorgaben des Landes angekauft werden müssen, 
 
hat festgestellt, dass als geeigneter Vertragspartner die Firma Hygan GmbH ausgewählt wurde und 
die detaillierte Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche 
wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist, angeführt ist, 
 
hat festgestellt, dass der Ankauf unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für öffentliche 
Aufträge durchgeführt wird, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
 
hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für den Grundschulsprengel 2.659,59 Euro zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwersteuer beträgt und hat festgestellt, dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist 
und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt wird und 
 

verfügt 



 
1. aufgrund der oben angeführten Begründung und nach Feststellung, dass kein Interessenkonflikt 
besteht, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf 
der oben genannten Lieferung oder Dienstleistung zu einem Vertragswert von 2.659,59 Euro
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer abzuschließen; 
 
2. die Anlage 1, Begründung über die Auswahl des Vertragspartners, sowie die Anlage 2, 
Kostenvoranschlag, sind wesentliche Bestandteile dieses Dekrets. 
 
 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
                                                                   
                                                                 Edith Rabanser 
  



Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

 
Begründung Auswahl des Vertragspartners: 

Ankäufe von Lieferungen (Waren) und 
Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 
 Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes 

angekauft. 
 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

kann aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden (als 
wesentlichen Bestandteil dieser Begründung, Preisangebot der Ware/der 
Dienstleistung und den aktuellen Preis der Ware/der Dienstleistung in der 
Konvention beilegen). 

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 
diese entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen 
(Begründung anführen):       

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

 Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten 
Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen). 

 Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

 Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. 
(Begründung anführen): Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene 
Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz 
und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen 
respektiert. An der Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer 
Niederbacher Cleantec Gmbh, die Hygan GmbH, sowie die RESS Multiservices 
SRL teil. Der Zuschlag wurde an den Wirtschaftsteilnehmer Hygan GmbhG 
aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben. Die Firma Hygan 
ist im Bereich der umweltfreundlichen Reinigungsprodukte fachkundig sowie 
sehr zuverlässig und schnell bei der Lieferung. Die Produkte sind von sehr guter 
Qualität, haben einen angenehmen Geruch und sind gut verträglich für die 
Benutzer/innen. Die Reinigungsmittel wurden aufgrund der Beschaffenheit der 
Böden sorgfältig ausgewählt. Zudem wurden die Preise für ähnliche Produkte 
im Elektronischen Markt auf dem ISOV-Portal des Landes verglichen. Die 
Reinigungsmittel entsprechen den Mindest Umweltkriterien und dem Beschluss 
der Landesregierung Nr. 1092/2017. Des Weiteren sind die Reinigungsmittel 
sofern vorgesehen, im Gutachten der Dienststelle für Arbeitsschutz aufgelistet. 
Ein von der Firma Niederbacher Cleantec angebotenes Reinigungsmittel hat 
von der Dienststelle für Arbeitsschutz kein positives Gutachten erhalten. Der 
Zuschlagsempfänger kann alle davorgenannten Kriterien einhalten, sowie alle 
erforderlichen Reinigungsmittel in kürzester Zeit liefern.  



 Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem 
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 
1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am 
Markt, es fehlen rationale Alternativen. 
(Begründung anführen):       
2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber 
nachweislich signifikante Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung 
hinnehmen. 
(Begründung anführen):       

 Anderes:      . 

 
Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 50/2016, 
Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, Ziffern 3.6 und 3.7): 
 
Die „Wiedereinladung“ ist zu begründen, falls der Wirtschaftsteilnehmer den 
Auftrag erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat. 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 40.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“).  
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt:       

 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“). 



 
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt: 
Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
sich im Rahmen des letzten erteilten öffentlichen Auftrages, durch eine hohe 
Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet hat. 
Die Verwaltung hat deshalb ein konkretes öffentliches Interesse, im Rahmen 
einer angemessenen Marktrecherche, durch welche die Grundsätze der Freien 
Konkurrenz und der Nicht-Diskriminierung garantiert werden, für diesen 
gleichartigen Auftrag, auch einen Kostenvoranschlag dieses 
Wirtschaftsteilnehmers einzuholen. 

 
Die auftraggebende Verwaltung bestätigt, dass kein auch nur potentieller 
Interessenkonflikt besteht. 
 

Anlage 2 
Wesentlicher Bestandteil 

 
Kostenvoranschlag 

 
·  Kostenvoranschläge vom 26.05.2022, Nr. 22.0604, Nr. 22.0605, 

Nr.22.0607, Nr. 22.0608, Nr.22.0609, Nr. 22.0610, Nr. 22.0611, Nr. 
22.0612, Nr. 22.0606 



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 24.06.2022 38

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungspads für die Reinigungsmaschine der GS Lajen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

NATAM S.R.L.

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Die Reinigungspads 
werden für die Reinigungsmaschine der GS Lajen für die 
Grundreinigungsarbeiten im Sommer benötigt.

 € 93,17

 €113,67

 €20,50

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Cleanfix des Torggler Michael , sowie der Wirtschaftsteilnehmer 
Natam S.R.L. teil. Von dem Wirtschaftsteilnehmer Cleanfix wurde kein Angebot übermittelt . Der Zuschlag erfolgt an 
die Firma Natam S.R.L. Die Reinigungsmaschinen wurden beim Zuschlagsempfänger angekauft. Die spezifischen 
Reinigungspads wurden nur von dieser Firma angeboten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 19.07.2022 39

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Valtliner Susanna

Die Bestellung ist für den Schulbetrieb zwingend erforderlich und 
vom Budget 2022-24 abgedeckt

 € 16.043,24

 €16.043,24

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Buchladen Lana KG, die Buchhandlung Weger GmbH, die 
Athesia Buch GmbH, sowie die LCS Partnerdruck GmbH teil. Vom Wirtschaftsteilnehmer LCS Partnerdruck Gmbh 
wurde kein Angebot übermittelt. Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Rotation, sowie aufgrund des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes an den Wirtschaftsteilnehmer Buchladen Lana GmbH.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.07.2022 40

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmaterial für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch - Brixen Buch-Papier

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für verschiedene 
Bereiche wurden Fachbücher ausgesucht, welche auch Teils 
Arbeitmaterialien enthalten um Themenbereiche besser 
veranschaulichen zu können und um die Qualität des Unterrichts zu 
erhöhen.

 € 8.181,96

 €9.032,72

 €850,76

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Determina a contrarre Nr.40

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 25.07.2022 41

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf eines Reinigungswagens und Reinigungszubehörs für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

In Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien müssen für verschiedene 
Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden 
Verwaltungsbetrieb Reinigungsmaterialien angekauft werden. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 577,26

 €704,26

 €127,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Determina a Contrarre Nr.41

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.07.2022 42

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Lehrmittel für Sportunterricht für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Plaschke Klaus

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Um die Qualität des 
Turnunterrichtes zu erhöhen wurden verschiedene Sportgeräte und 
Lehrmaterialien aufgrund der speziellen Eigenschaften vom 
pädagogischen Lehrpersonal des GSP Klausen 1 ausgesucht.

 € 3.354,22

 €4.092,15

 €737,93

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Um die Qualität des Turnunterrichtes zu erhöhen wurden verschiedene Sportgeräte und Lehrmaterialien aufgrund 
der speziellen Eigenschaften vom pädagogischen Lehrpersonal des GSP Klausen 1 ausgesucht. Der Vertragspartner 
wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz und 
Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der Marktrecherche nahmen die 
Wirtschaftsteilnehmer Arch Play GmbH,  die Archimedes KG, sowie die Fa. Campus des Klaus Plaschke teil. Der 
Zuschlag bekam die Fa. Campus des Klaus Plaschke aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.07.2022 43

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von speziellen Lehrmitteln für Integration für die SchülerInnen der GS Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ELEKTRO SERVICE STAUDER

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es spezieller Lehrmittel/Verbrauchsmaterialien 
für Integration, welche von den pädagogischen Lehrpersonal 
aufgrund der Bedürfnisse und Erfordernisse der jeweiligen 
SchülerInnen ausgewählt werden.

 € 247,39

 €301,82

 €54,43

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Determina a contrarre Nr.43

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.07.2022 44

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Reinigungsmittel für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

In Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien müssen für verschiedene 
Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden 
Verwaltungsbetrieb Reinigungsmaterialien angekauft werden. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 676,62

 €825,48

 €148,86

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Hochkofler Erwin & Ko.KG, die Firma Silmar SRL, sowie die 
Firma Ress Multiservices GmbH teil. Der Zuschlag bekam die Firma Ress Multiservices GmbH aufgrund des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.07.2022 45

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Elektrogeräten für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es spezieller Lehrmittel/Verbrauchsmaterialien, 
welche von den pädagogischen Lehrpersonal aufgrund der 
Bedürfnisse und Erfordernisse der jeweiligen SchülerInnen 
ausgewählt werden.

 € 1.674,07

 €2.042,37

 €368,30

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen der Wirtschaftsteilnehmer  Elektro Reichhalter GmbH, die Firma Elektro Malleier, sowie die 
Firma Mediaworld Bolzano teil. Vom Wirtschaftsteilnehmer Elektro Malleier wurde kein Angebot übermittelt . Der 
Zuschlag bekam die Firma Elektro Reichhalter GmbH aufgrund des besten Preis-Leistungsverhältnisses. Des 
Weiteren bietet der Zuschlagsempfänger als einziger einen Kundendienst vor Ort an .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 26.07.2022 46

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Instandhaltungsarbeiten an der Bodenreinigungsmaschine der Grundschule Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

Instandhaltungsarbeiten an der Bodenreinigungsmaschine der 
Grundschule Klausen. Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 
abgedeckt.

 € 184,14

 €224,65

 €40,51

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer RESS Multiservices GmbH, sowie die Firma Cleanfix des 
Torggler Michael teil. Der Zuschlag bekam die Firma Ress Multiservices GmbH aufgrund des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.07.2022 47

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Pflegeöl für Holzböden für die GS St.Magdalena/Villnöß

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Britexx Jordan Gmbh Stuffer Günther

In Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien müssen für verschiedene 
Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden 
Verwaltungsbetrieb Reinigungsmittel angekauft werden. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 471,60

 €575,35

 €103,75

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Britex Jordan Gmbh, sowie die Firma Boden-Pichler des Herrn 
Erich Pichler teil. Der Zuschlag bekam die Firma Ress Multiservices GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes. Das Pflegeöl für Holzböden wurde aufgrund Empfehlung der Gemeinde Villnöß , sowie aufgrund der 
Expertise des Handwerksbetriebes, welches den speziellen Holzböden an der Schulstelle Villnöß/St.Magdalena 
verlegt hat, angekauft. Des Weiteren liegt ein positives Gutachten von Seiten des Biologischen Labors der 
Autonomen Provinz Bozen vor.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.07.2022 48

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Ersatzteilen für den Staubsauger der GS Gufidaun

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher Reinigungssysteme

In Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien müssen für verschiedene 
Schulstellen und Turnhallen, sowie der Direktion, für die 
Grundreinigung im Sommer, sowie für den laufenden 
Verwaltungsbetrieb die Reinigungsmaschinen gewartet , bzw. deren 
Ersatzteile bei Notwendigkeit angekauft werden. Die Bestellung ist 
laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 102,04

 €124,49

 €22,45

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Staubsauger wurden bei der Fa. Eiter angekauft, die Wartung kann vom Wirtschaftsteilnehmer schnellst möglich 
durchgeführt werden. Des Weiteren kennt die Firma aufgrund der Wartungen der letzten Jahre , den Zustand des 
Staubsauges, bzw. der ausgetauschten Ersatzteile. Dies führt zu einer effizienteren, und somit zu einer 
kostengünstigeren Wartung des Staubsaugers.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 29.07.2022 49

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Erste Hilfe Material für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Obergolser Igmar

Ankauf von Erste Hilfe Materilien gemäß Dekret des 
Landeshauptmannes Nr. 25/2005 laut Bedarfs Analyse der Erste 
Hilfe Beauftragten für die Schulstellen des GSP Klausen 1. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 1.230,26

 €1.497,95

 €267,69

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Apotheke Dr . Aichner KG des Johannes Aichner, die Firma 
Tinkhauser Büromarkt Gmbh, sowie die Firma Igmar`s Erste Hilfe Shop teil. Vom Wirtschaftsteilnehmer Apotheke Dr. 
Aichner KG des Johannes Aichner wurde kein Angebot übermittelt . Die Firma Firma Tinkhauser Büromarkt Gmbh 
konnte laut eigener schriftlichen Mitteilung aufgrund von Lieferproblemen kein Angebot einreichen , somit wurde der 
Zuschlag an die Firma Igmar`s Erste Hilfe Shop vergeben, welche alle Artikel schnellst möglich liefern kann.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 12.08.2022 50

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Englischbüchern für die GS Teis und Villnöß/St.Peter

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für verschiedene 
Bereiche wurden Fachbücher ausgesucht, welche auch Teils 
Arbeitmaterialien enthalten um Themenbereiche besser 
veranschaulichen zu können und um die Qualität des Unterrichts zu 
erhöhen.

 € 460,62

 €460,62

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Decreto o determina a contrarre

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 12.08.2022 51

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Eintritt der SchülerInnen im Zuge der Schwimmkurse für das SJ 22/23

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallenbad

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in 
Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im Fach Bewegung 
und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich 
Schwimmen verpflichtend vor. Die Bestellung ist laut Budget 
2022-24 abgedeckt.

 € 4.250,88

 €5.184,00

 €933,12

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Rahmenrichtlinien der Grundschule, welche seit 1.09.2009 in Kraft sind, sehen für alle 5 Jahrgangsstufen im 
Fach Bewegung und Sport die Erweiterung der Kompetenzen im Bereich Schwimmen verpflichtend vor. Der 
Amateursportverein Brixen wurde beauftragt, die Schwimmlehrer für die Schwimmkurse betreffend dem Schuljahr 
22/23 zu stellen und dieser bietet die Schwimmkurse ausschließlich im nächst gelegenen Hallenschwimmbad in der 
Acquarena Brixen an. Somit wurde der Zuschlag an den Wirtschaftsteilnehmer ASM Brixen S.p.A. vergeben.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 12.09.2022 52

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Schulbüchern für die GS Villnöß/St.Peter, Albions und Gufidaun

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch - Brixen Buch-Papier

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für verschiedene 
Bereiche wurden Fachbücher ausgesucht, welche auch Teils 
Arbeitmaterialien enthalten um Themenbereiche besser 
veranschaulichen zu können und um die Qualität des Unterrichts zu 
erhöhen

 € 102,33

 €102,33

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für verschiedene Bereiche wurden Fachbücher ausgesucht, welche auch Teils Arbeitmaterialien enthalten um 
Themenbereiche besser veranschaulichen zu können und um die Qualität des Unterrichts zu erhöhen. Diese 
speziellen Lehrmaterialien werden vom pädagogischen Lehrpersonal aufgrund der Erfordernisse, bzw. Bedürfnisse 
der SchülerInnen ausgewählt. Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei 
wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, 
angemessen respektiert. An der Marktrecherche nahmen die Buchhandlung Alte Mühle, sowie die Athesia Buch 
GmbH teil. Der Zuschlag bekam die Athesia Buch GmbH Buchhandlung aufgrund des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes. Der Wirtschaftsteilnehmer kann die Ware schnellst möglich liefern , zudem erfolgt die Lieferung wie 
gewünscht direkt an die Schulstellen.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14.09.2022 53

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Anmietung des Dürersaals für die Abhaltungen des Lehrerkollegiums im Schuljahr 2022/23

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Gemeinde Klausen

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für die Abhaltung 
der in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Sitzungen 
des Lehrerkollegiums bedarf es aufgrund der Anzahl an 
Lehrpersonal, deren entsprechenden Räumlichkeiten

 € 60,00

 €73,20

 €13,20

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Für die Abhaltung der in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Sitzungen des Lehrerkollegiums , bedarf es 
aufgrund der Anzahl an Lehrpersonal, deren entsprechenden Räumlichkeiten. Da der Grundschulsprengel Klausen 1 
aufgrund der erforderlichen Größe über keine geeignete Räumlichkeit verfügt, muss der Dürersaal der Gemeinde 
Klausen angemietet werden. Für die Anmietung des Dürersaals muss eine Reinigungsgebühr an die Gemeinde 
entrichten werden.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20.09.2022 54

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Eintritte für 5 SchülerInnen der GS Albions und 10 SchülerInnen der GS Ried

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

NATURMUSEUM SÜDTIROL

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24, sowie dreijährigen 
Bildungsplan abgedeckt. Museumsbesuche bieten den Kindern die 
Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen 
Gemeinde wahrzunehmen.

 € 67,50

 €67,50

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Museumsbesuche bieten den 
Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen . Die Ausstellung des 
Südtiroler Naturmuseums ist inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt. Zudem wird das Thema anschließend im 
Unterricht vor- und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20.09.2022 55

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Staubsaugersäcken für die GS Lajen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. In Bezug auf die 
Umsetzung und Einhaltung der geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsrichtlinien müssen für den laufenden Verwaltungsbetrieb 
Staubsaugersäcke angekauft werden.

 € 86,07

 €105,00

 €18,93

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen der Wirtschaftsteilnehmer Elektro Reichhalter GmbH, sowie die Fa. des Eiter Herbert & Co 
KG teil. Der Zuschlag bekam der Wirtschaftsteilnehmer Elektro Reichhalter GmbH aufgrund des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes. Der letzte gleichartige Auftrag ging an den Wirtschaftsteilnehmer Eiter Herbert & Co KG. Das 
Prinzip der Rotation wurde somit eingehalten.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 21.09.2022 56

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung Schülertransport für die SchülerInnen der GS Albions und Ried

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunternehmen

Lehrausflüge gehören traditionsgemäß zum Schulleben und bietet 
den Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der 
eigenen Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden 
weiters soziale Fähigkeiten der Kinder gestärt. Die Bestellung ist 
laut Budged 2022-24 abgedeckt.

 € 409,09

 €450,00

 €40,91

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
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39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, das Busunternehmen Pizzinini, sowie das 
Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH, teil. Vom Busunternehme Pizzinini wurde kein Angebot übermittelt . Der 
Zuschlag wurde an das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes vergeben. Des Weiteren bestehen gute Erfahrungswerte und kurze Anfahrtswege .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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„Decreto o determina a contrarre“ 
Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) 

Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag, 
Ankauf einer Lieferung oder Dienstleistung  

 
Dekret der Schulführungskraft Nr. 58 vom 27.09.2022 
 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der 
in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass 
die Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung 
besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), 
dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge 
abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht, dass 
bei Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag erteilt 
werden kann,  
 
in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht, 
dass die Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen 
zu berücksichtigen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass 
Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen 
oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen, 
  



 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht, dass 
Für Beschaffungen von geringfügigem Wert, das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im 
Wert unter 40.000 Euro, die Beschaffung über die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, 
die Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung jedoch zu berücksichtigen sind, 
 
in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei 
Ankäufen unter dem EU-Schwellenwert, also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der Regel 
der Grundsatz der Rotation berücksichtigt werden muss, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.6 festlegt, dass in der Regel der 
Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, nicht eingeladen 
werden darf, 
 
in den Beschluss der Landesregierung Nr. 132 vom 03.03.2020, welcher in Ziffer 3 die Markterhebung 
und das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz der Rotation 
angewandt wird und die Fälle, in welchen im Allgemeinen die Rotation nicht angewandt wird, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag 
erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten 
unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist 
und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, 
eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist, 
 
hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag 
erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, 
 
hat festgestellt, dass in Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsrichtlinien laut geltenden Bestimmungen, sowie auch in Bezug auf die Risikobewertung 
des Grundschulsprengels Klausen 1, für verschiedene Schulstellen und Turnhallen, sowie für den 
laufenden Verwaltungsbetrieb Desinfektionsmittel und Reinigungsmaterial angekauft werden
müssen; 
 
hat festgestellt, dass als geeigneter Vertragspartner die Ress Multiservices SRL ausgewählt wurde und 
die detaillierte Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche 
wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist, angeführt ist, 
 
hat festgestellt, dass der Ankauf unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für öffentliche 
Aufträge durchgeführt wird, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für den Grundschulsprengel 1.492,38 Euro zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwersteuer beträgt und hat festgestellt, dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist 
und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt wird und 
 

verfügt 



 
1. aufgrund der oben angeführten Begründung und nach Feststellung, dass kein Interessenkonflikt 
besteht, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf 
der oben genannten Lieferung von Desinfektionsmittel und Reinigungsmaterial zu einem Vertragswert 
von 1.492,38 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer abzuschließen; 
 
2. die Anlage 1, Begründung über die Auswahl des Vertragspartners, sowie die Anlage 2, 
Kostenvoranschlag, sind wesentliche Bestandteile dieses Dekrets. 
 
 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
                                                                   
                                                                 Edith Rabanser 
  



Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

 
Begründung Auswahl des Vertragspartners: 

Ankäufe von Lieferungen (Waren) und 
Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 
 Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes 

angekauft. 
 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

kann aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden (als 
wesentlichen Bestandteil dieser Begründung, Preisangebot der Ware/der 
Dienstleistung und den aktuellen Preis der Ware/der Dienstleistung in der 
Konvention beilegen). 

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 
diese entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen 
(Begründung anführen):       

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

 Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten 
Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen). 

 Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

 Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. 
(Begründung anführen): Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene 
Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz 
und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen 
respektiert. An der Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Silmar 
SRL, die Firma Hygan GmbH, sowie die Firma Ress Multiservices SRL teil. 
Von der Firma Silmar SRL wurde kein Angebot übermittelt. Der Zuschlag 
wurde an den Wirtschaftsteilnehmer Ress Multiservices SRL aufgrund des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben. Die Firma Ress Multiservices 
SRL ist im Bereich der umweltfreundlichen Reinigungsprodukte fachkundig 
sowie sehr zuverlässig und schnell bei der Lieferung. Die Produkte sind von 
sehr guter Qualität, haben einen angenehmen Geruch und sind gut verträglich 
für die Benutzer*innen. Die Desinfektions- und Reinigungsmittel, sowie des 
Reinigungsmaterials wurden aufgrund der Beschaffenheit der Böden und 
Flächen, sowie mit deren Umgang, sorgfältig ausgewählt. Zudem wurden die 
Preise für ähnliche und gleiche Produkte im Elektronischen Markt auf dem 
ISOV-Portal des Landes verglichen. 



 Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem 
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 
1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am 
Markt, es fehlen rationale Alternativen. 
(Begründung anführen):       
2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber 
nachweislich signifikante Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung 
hinnehmen. 
(Begründung anführen):       

 Anderes:      . 

 
Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 50/2016, 
Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, Ziffern 3.6 und 3.7): 
 
Die „Wiedereinladung“ ist zu begründen, falls der Wirtschaftsteilnehmer den 
Auftrag erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat. 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 40.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“).  
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt:       

 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“). 



 
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt: 
Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
sich im Rahmen des letzten erteilten öffentlichen Auftrages, durch eine hohe 
Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet hat. 
Die Verwaltung hat deshalb ein konkretes öffentliches Interesse, im Rahmen 
einer angemessenen Marktrecherche, durch welche die Grundsätze der Freien 
Konkurrenz und der Nicht-Diskriminierung garantiert werden, für diesen 
gleichartigen Auftrag, auch einen Kostenvoranschlag dieses 
Wirtschaftsteilnehmers einzuholen. 

 
Die auftraggebende Verwaltung bestätigt, dass kein auch nur potentieller 
Interessenkonflikt besteht. 
 

Anlage 2 
Wesentlicher Bestandteil 

 
Kostenvoranschlag 

 
·  Kostenvoranschläge vom 12.09.2022,  

·  Nr.1/4749 
·  Nr.1/4750 
·  Nr.1/4753 
·  Nr.1/4754 
·  Nr.1/4755 
·  Nr.1/4757 
·  Nr.1/4759 
·  Nr.1/4761 

 

 
 
 



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 03.10.2022 59

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Aufgrund der Anmeldebestätigung des „Mueso Trento“ werden für 22 SchülerInnen der GS Ried und Lajen/St.Peter Eintrittskarten angekauft

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

MUSEO DELLE SCIENZE

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, 
dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen 
aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes 
Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens 
oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. 
Museumsbesuche bieten den Kindern die Möglichkeit didaktische 
Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen. Die 
Beauftragung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 99,00

 €101,00

 €2,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Museumsbesuche bieten den 
Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen . Die Ausstellung des 
„Museo Trento“ ist inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt. Zudem wird das Thema anschließend im Unterricht vor- 
und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 04.10.2022 60

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für den Schülertrasport der 23 SchülerInnen der GS Lajen zum Schwimmkurs in das Hallenbad "Mardolomit"

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

OBERPERTINGER Georg  Kleinbus

Die Bestellung ist lt. Budget 2022-24 abgedeckt. Die Beauftragung 
erfolgt, aufgrund des Schülertransportes der Schüler*innen der GS 
Lajen zum Schwimmkurs nach St.Urlich/Gröden. Die Schüler*innen 
müssen mit dem Bus zum Schwimmkurs gebracht werden, da 
aufgrund eines Steinschlages kurzfristig die Straße von Lajen nach 
St.Ulrich/Gröden gesperrt wurde, und daher der Schülertransport 
mittels öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Umwege zeitlich 
nicht durchführbar ist.

 € 270,00

 €297,00

 €27,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

wdngrdr121
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Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Decreto o determina a contrarre Nr.60

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 06.10.2022 61

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für die Eintritte samt Führung für die SchülerInnen der 4/5 Klasse Gufidaun

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

SÜDTIROLER ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Die Beauftragung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Aufgrund der 
Anmeldebestätigung des Südtiroler Archäologiemuseums werden 
für die 14 SchülerInnen der 4. und 5. Klasse Eintrittskarten samt 
Führung durch das Archäologiemuseum reserviert , bwz. angekauft.

 € 98,00

 €100,00

 €2,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Museumsbesuche bieten den 
Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen . Die Ausstellung des 
Südtiroer Archäologiemuseum ist inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmt . Zudem wird das Thema anschließend im 
Unterricht vor- und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 10.10.2022 62

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung Referententätigkeit-Pädagogischer Tag-Anna Maria Pircher Friedrich

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Pircher Friedrich Anna Maria

Die Bildungsmaßnahme ist laut Budget 22-24 abgeckt. Die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass 
sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenzen oder Wissen aneignen 
und so im Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 2, Absatz 
3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der 
Schule erhöht wird

 € 850,96

 €1.038,17

 €187,21

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Decreto o determina a contrarre Nr.62

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122







Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 17.10.2022 64

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung am Projekt "Erlebnisschule Toblach" der 12 SchülerInnen der 5. Klasse der GS Villnöß/St.Peter

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

JUGENDHAUS KASSIANEUM - JUKAS

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass 
sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen aneignen und 
so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, 
Artikel 3, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des 
Lernens an der Schule erhöht werden kann.

 € 755,04

 €830,54

 €75,50

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Siehe Decreto o determina a contrarre Nr.64

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen
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Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 19.10.2022 65

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für die Theatereintritte der SchülerInnen der Grundschulen St.Peter/Villnöß, St.Magdalena, Ried, und Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Südtiroler Kulturinstitut

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass 
sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen aneignen und 
so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, 
Artikel 3, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des 
Lernens an der Schule erhöht werden kann.

 € 522,73

 €575,00

 €52,27

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Museumsbesuche bieten den 
Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde wahrzunehmen . Die 
Theatervorstellungen des Südtiroler Kulturinstituts sind inhaltlich auf die Zielgruppe der teilnehmenden Klassen der 
Grundschulen St.Peter/Villnöß, St.Magdalena, Ried und Klausen abgestimmt. Zudem wird das Thema anschließend 
im Unterricht vor- und nachbehandelt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20.10.2022 66

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Schülertransport von 11 SchülerInnen und 3 Begleitpersonen zur öffentlichen Bibliothek nach Lajen/Dorf

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

BUS & TAXI KLAMMER

Lehrausflüge gehören traditionsgemäß zum Schulleben und bietet 
den Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der 
eigenen Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden 
weiters soziale Fähigkeiten der Kinder gestärt. Die Bestellung ist 
laut Budged 2022-24 abgedeckt.

 € 80,00

 €88,00

 €8,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen Bus&Taxi Klammer, sowie das Busunternehmen Niederstätter & 
CO.GmbH, teil. Der Zuschlag wurde an das Busunternehmen Niederstätter & CO.GmbH aufgrund des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes vergeben. Des Weiteren bestehen gute Erfahrungswerte und kurze Anfahrtswege .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



























„Decreto o determina a contrarre“ 
Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) 

Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag, 
Ankauf einer Lieferung oder Dienstleistung  

 
Dekret der Schulführungskraft Nr. 69 vom 2.11.2022 

 
Die stellvertretende Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 

 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der 
in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass 
die Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung 
besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), 
dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge 
abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht, dass 
bei Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag erteilt 
werden kann,  
 
in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht, 
dass die Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen 
zu berücksichtigen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass 
Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen 
oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen, 
  



 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht, dass 
Für Beschaffungen von geringfügigem Wert, das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im 
Wert unter 40.000 Euro, die Beschaffung über die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, 
die Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung jedoch zu berücksichtigen sind, 
 
in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei 
Ankäufen unter dem EU-Schwellenwert, also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der Regel 
der Grundsatz der Rotation berücksichtigt werden muss, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.6 festlegt, dass in der Regel der 
Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, nicht eingeladen 
werden darf, 
 
in den Beschluss der Landesregierung Nr. 132 vom 03.03.2020, welcher in Ziffer 3 die Markterhebung 
und das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz der Rotation 
angewandt wird und die Fälle, in welchen im Allgemeinen die Rotation nicht angewandt wird, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag 
erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten 
unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist 
und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, 
eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist, 
 
hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag 
erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, 
 
hat festgestellt, dass für den laufenden Lehrbetrieb es für die Vertiefung der verschiedenen 
Themenbereiche spezielle Verbrauchs- und Bastelmaterialien bedarf; 
 
dass als geeigneter Vertragspartner die Firma Arch Play GmbH ausgewählt wurde und die detaillierte 
Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche wesentlicher Bestandteil 
dieses Dekrets ist, angeführt ist, 
 
hat festgestellt, dass der Ankauf unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für öffentliche 
Aufträge durchgeführt wird, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für den Grundschulsprengel 853,77 Euro zuzüglich der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer beträgt und hat festgestellt, dass die finanzielle 
Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt wird und 
 

verfügt 
 
1. aufgrund der oben angeführten Begründung und nach Feststellung, dass kein Interessenkonflikt 
besteht, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf 



von Bastelmaterial zu einem Vertragswert von 853,77 Euro zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrwertsteuer abzuschließen; 
 
2. die Anlage 1, Begründung über die Auswahl des Vertragspartners, sowie die Anlage 2, sind 
wesentliche Bestandteile dieses Dekrets. 
 
 

Die stellvertretende Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
                                                                   
                                                                 Dorothea Brugger 
  



Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

 
Begründung Auswahl des Vertragspartners: 

Ankäufe von Lieferungen (Waren) und 
Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 
 Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes 

angekauft. 
 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

kann aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden (als 
wesentlichen Bestandteil dieser Begründung, Preisangebot der Ware/der 
Dienstleistung und den aktuellen Preis der Ware/der Dienstleistung in der 
Konvention beilegen). 

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 
diese entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen 
(Begründung anführen):       

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

 Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten 
Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen). 

 Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

 Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. 
(Begründung anführen): Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene 
Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz 
und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen 
respektiert. An der Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer 
Buchhandlung Alte Mühle, sowie die Firma Arch Play GmbH teil. Laut 
schriftlich Mitteilung konnte die Buchhandlung Alte Mühle kein Angebot 
unterbreiten. Die Bastelmaterialien wurden von den Lehrpersonen persönlich 
ausgewählt, da es den gezielten didaktischen Anforderungen eines 
kompetenzorientierten Unterrichts entsprechen muss.  Das Material ist schlecht 
vergleichbar mit Artikeln anderer Firmen oder nur bei mehreren Firmen 
erhältlich - Aufwand (Arbeitszeit) für Vergleich ist zu groß und steht in keinem 
Verhältnis zum Nutzen (eventuelle Preisersparnis) und entspricht daher nicht 
einer effizienten Verwaltung. Zudem wurden die Preise für ähnliche Produkte 
im Elektronischen Markt auf dem ISOV-Portal des Landes verglichen, bzw. und 
konsultiert. Das Zuschlagsangebot enthält marktgerechte Preise. Es wurde die 
Angemessenheit des angewandten Preises festgestellt 
(Erfahrung/Marktkenntnis). 



 Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem 
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 
1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am 
Markt, es fehlen rationale Alternativen. 
(Begründung anführen):       
2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber 
nachweislich signifikante Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung 
hinnehmen. 
(Begründung anführen):       

 Anderes:      . 

 
Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 50/2016, 
Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, Ziffern 3.6 und 3.7): 
 
Die „Wiedereinladung“ ist zu begründen, falls der Wirtschaftsteilnehmer den 
Auftrag erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat. 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 40.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“).  
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt:       

 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“). 



 
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt: 
Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
sich im Rahmen des letzten erteilten öffentlichen Auftrages, durch eine hohe 
Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet hat. 
Die Verwaltung hat deshalb ein konkretes öffentliches Interesse, im Rahmen 
einer angemessenen Marktrecherche, durch welche die Grundsätze der Freien 
Konkurrenz und der Nicht-Diskriminierung garantiert werden, für diesen 
gleichartigen Auftrag, auch einen Kostenvoranschlag dieses 
Wirtschaftsteilnehmers einzuholen. 

 
Die auftraggebende Verwaltung bestätigt, dass kein auch nur potentieller 
Interessenkonflikt besteht. 
 

Anlage 2 
Wesentlicher Bestandteil 

 
Kostenvoranschlag 

 
·  Kostenvoranschlag Nr.954 vom 28.10.2022 
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 07.11.2022 70

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung für die Elternfortbildung zum Thema "Saugt das Smartphone unseer Kinder ein? Über den Umgang mit digitalen Medien in der Familie"

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

FORUM Prävention

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass 
sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen aneignen und 
so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, 
Artikel 3, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des 
Lernens an der Schule erhöht werden kann.

 € 230,83

 €230,83

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Die Elternfortbildung bietet den 
Schülereltern die Möglichkeit didaktische Angebote in Bezug auf Prävention , im speziellen im Umgang mit digitalen 
Medien in der Familie, wahrzunehmen. Die Elternfortbildung des Onlus Vereins „Forum Prävention“ ist inhaltlich auf 
die Zielgruppe der Schülereltern der 3.- 5. Klassen der Grundschulen des Grundschulsprengels Klausen 1 
abgestimmt. Zudem wird das Thema im Unterricht der betreffenden Klassen behandelt .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 04.04.2022 26

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf der Anton App für die 9 Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch - Brixen Buch-Papier

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Die Software 
ermöglicht eine individuelle Förderung von Schüler

 € 258,20

 €315,00

 €56,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Erwerb der Lizenzen erfolgt aufgrund guter Erfahrungen mit dem Programm. Dies wurde bereits an anderen 
Schulsprengeln erfolgreich erprobt. Die Anton App ist eines der wenigen ausgereiften Produkte zum 
eigenverantwortlichen Lernen von seiten der SchülerInnen im deutschen Sprachraum, welches mit relativ geringem 
Zeitaufwand installierbar und handhabbar ist und gute Erfahrungswerte in der Testphase erbracht hat . Die 
Softwareapp ist anwenderfreundlich und deckt sich mit den didaktischen Ansprüchen der Lehrpersonen und ist ideal 
um durch interaktive Lerninhalte in den verschiedenen Fächern individuell die SchülerInnen didaktisch zu fördern

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.09.2022 57

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von FFP2 Masken, sowie Einweghandschuhen für den GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

LOEFF SYSTEM GMBH

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt, sowie aufgrund 
der geltenden Covid19 Bestimmungen für die SchülerInnen 
vorgesehen

 € 1.156,00

 €1.213,80

 €57,80

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm die Firma Miko GmbH, die Firma Alpidee KG, sowie die Firma Loeff System GmbH teil. Der 
Zuschlag wurde an die Firma Loeff System GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben . Des 
Weiteren kann der Zuschlagsempfänger die in Bezug auf die Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu Covid 19, 
dringend erforderlichen Artikel schnellst möglich liefern .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 10.11.2022 71

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung fülr das Projekt "Schule am Bauernhof" für die 11 SchülerInnen der GS Albions

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Günther Peirer

Das Projekt Schule am Bauernhof wird von der Abteilung 
Landwirtschaft unterstützt. Im Rahmen des Projektes wird den 
SchülerInnen der Umgang mit Tieren, sowie der Respekt vor Tieren 
erlernt. Weitere Themen sind unter anderem die Herkunft und die 
Wichtigkeit gesunder Lebensmittel in Zusammenhang mit deren 
Anbau und anschließender Verköstigung

 € 165,00

 €201,30

 €36,30

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Fallerhof ist der am nächsten gelegene Hof, welcher das Projekt „Schule am Bauernhof“ anbietet. Die Bäuerein 
verfügt über eine eigene Ausbildung, welche Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt „Schule am Bauernhof“ ist. 
Ein Teil der Ausgaben für das Projekt "Schule am Bauernhof" wird von der Abteilung Landwirtschaft über einer 
Sonderfinanzierung abgedeckt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 18.11.2022 72

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Reperatur an der Reinigungsmaschine der Grundschule Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

RESS  Multiservice SRL

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es für die Vertiefung der verschiedenen 
Themenbereiche spezielle Verbrauchs- und Bastelmaterialien.

 € 146,40

 €178,61

 €32,21

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner hat bereits eine Repartur im Laufe des Jahres 2022 durchgeführt. Dabei hatte es sich 
herausgestellt, dass im Zuge der nächsten Wochen eine weitere, aufgrund von Abnutzung, dringende Reparatur 
durchgeführt werden muss. Der Vertragspartner wurde ohne Marktanalyse ermittelt , da der Preis so gering ist, dass 
jeder Verwaltungsaufwand dem Grundsatz der Angemessenheit widerspricht .  Des Weiteren ist der Vertragspartner 
in Kenntnis der bereits bei der letzten Reperatur ausgetauschten Ersatzteile an der Reinigungsmaschine.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 21.11.2022 73

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Projekt "Schule am Bauernhof" für die Klassen 3A/3B der Grundschule Lajen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Günther Peirer

Die Ausgabe ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Das Projekt 
Schule am Bauernhof wird von der Abteilung Landwirtschaft 
unterstützt. Im Rahmen des Projektes wird den SchülerInnen der 
Umgang mit Tieren, sowie der Respekt vor Tieren erlernt. Weitere 
Themen sind unter anderem die Herkunft und die Wichtigkeit 
gesunder Lebensmittel in Zusammenhang mit deren Anbau und 
anschließender Verköstigung
.

 € 345,00

 €420,90

 €75,90

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

wdngrdr121



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Fallerhof ist der am nächsten gelegene Hof, welcher das Projekt „Schule am Bauernhof“ anbietet. Die Bäuerein 
verfügt über eine eigene Ausbildung, welche Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt „Schule am Bauernhof“ ist. 
Ein Teil der Ausgaben für das Projekt "Schule am Bauernhof" wird von der Abteilung Landwirtschaft über einer 
Sonderfinanzierung abgedeckt.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Dorothea Brugger

wdngrdr122



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Grundschulsprengel Klausen I

Marktplatz 1

39043 Klausen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Circolo di scuola elementare Chiusa I

Piazza Mercato 1

39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 24.11.2022 74

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Teilnahme am Projetk "Erlebnisschule Langtaufers" für 33 Schüler*innen der Klassen 5A/5B der GS Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

SSP GRAUN Schule

Die Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt. Die 
Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass 
sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen aneignen und 
so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, 
Artikel 3, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und des 
Lernens an der Schule erhöht werden kann.

 € 3.300,00

 €3.300,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder 
Wissen aneignen und so im Sinne des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 22/2018, Artikel 3, Absatz 3, die 
Wirksamkeit des Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann. Die Erlebnisschule Langtaufers 
bietet ein Projekt, das im speziellen an die Bedürfnisse der Grundschüler angepasst ist. Es bietet den SchülerInnen 
die Möglichkeit, neben Natur- und Kulturerlebnissen, auch das soziale Gefüge der Klassengemeinschaft neu zu 
erfahren. Des Weiteren wird es vom Schulamt finanziell gefördert und nur vom Schulsprengel Graun angeboten . Es 
handelt sich um Vereinbarungen zwischen zwei öffentlichen Körperschaften und die Leistungen werden im Rahmen 
ihrer insitutionellen Tätigkeit erbracht. In den vergangenen Jahren wurden bereits gute Erfahrungen mit dem 
Aufenthalt in der Erlebnisschule gesammelt, sodass dieses Projekt  immer wieder gerne in Anspruch genommen 
wird.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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39043 Chiusa

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 01.12.2022 75

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Beauftragung zum Schülertransport der Schüler*innen der GS Albions zur Bibliothek nach Lajen/Dorf

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

OBERPERTINGER Georg  Kleinbus

Lehrausflüge gehören traditionsgemäß zum Schulleben und bietet 
den Kindern die Möglichkeit didaktische Angebote außerhalb der 
eigenen Gemeinde anzunehmen. Durch Klassenfahrten werden 
weiters soziale Fähigkeiten der Kinder gestärt. Die Bestellung ist 
laut Budged 2022-24 abgedeckt.

 € 580,00

 €638,00

 €58,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahm das Busunternehmen des Oberpertinger Georg, sowie das Unternehmen Taxi-Vonmetz teil. 
Das Busunternehmen Taxi-Vonmetz mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zog sich aus der Verbabe zurück , 
bzw. nahm den Auftrag nicht an. Somit erging der  Zuschlag an das Busunternehmen des Oberpertinger Georg.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 07/12/2022 76

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Bestellungen der Abonnements von Fachzeitschriften für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung

Die Bestellung ist lt. Budget 22-24 abgedeckt. Für den laufenden 
Lehrbetrieb bedarf es für die Vertiefung verschiedene 
Fachzeitschriften für das Lehrpersonal.

 € 1.456,90

 €1.456,90

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Buchhandlung Weger Gmbh , sowie die Firma Athesia Buch 
Gmbh teil. Der Zuschlag erfolgt aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes an die Firma Weger Gmbh .

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser
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„Decreto o determina a contrarre“ 
Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) 

Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag, 
Ankauf einer Lieferung oder Dienstleistung  

 
Dekret der Schulführungskraft Nr. 77 vom 7.12.2022 

 
Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 

 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der 
in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass 
die Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung 
besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), 
dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge 
abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht, dass 
bei Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag erteilt 
werden kann,  
 
in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht, 
dass die Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen 
zu berücksichtigen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass 
Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen 
oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen, 
  



 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht, dass 
Für Beschaffungen von geringfügigem Wert, das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im 
Wert unter 40.000 Euro, die Beschaffung über die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, 
die Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung jedoch zu berücksichtigen sind, 
 
in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei 
Ankäufen unter dem EU-Schwellenwert, also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der Regel 
der Grundsatz der Rotation berücksichtigt werden muss, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.6 festlegt, dass in der Regel der 
Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, nicht eingeladen 
werden darf, 
 
in den Beschluss der Landesregierung Nr. 132 vom 03.03.2020, welcher in Ziffer 3 die Markterhebung 
und das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz der Rotation 
angewandt wird und die Fälle, in welchen im Allgemeinen die Rotation nicht angewandt wird, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag 
erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten 
unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist 
und im Sinne einer Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, 
eine kurze, knappe Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist, 
 
hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag 
erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, 
 
hat festgestellt, dass für den laufenden Verwaltungsbetrieb Büromaterial, sowie für den Lehrbetrieb 
der Grundschule Villnöß/St.Peter ein Laminiergerät angekauft werden muss, 
 
dass als geeigneter Vertragspartner die Firma Tinkhauser GmbH ausgewählt wurde und die detaillierte 
Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche wesentlicher Bestandteil 
dieses Dekrets ist, angeführt ist, 
 
hat festgestellt, dass der Ankauf unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für öffentliche 
Aufträge durchgeführt wird, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für den Grundschulsprengel  324,66 Euro zuzüglich der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer beträgt und hat festgestellt, dass die finanzielle 
Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt wird und 
 

verfügt 
 
1. aufgrund der oben angeführten Begründung und nach Feststellung, dass kein Interessenkonflikt 
besteht, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf 



der oben genannten Lieferung von Büromaterial und eines Laminiergerätes zu einem Vertragswert 
von 324,66 Euro zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer abzuschließen; 
 
2. die Anlage 1, Begründung über die Auswahl des Vertragspartners, sowie die Anlage 2, sind 
wesentliche Bestandteile dieses Dekrets. 
 
 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Klausen 1 
                                                                   
                                                                 Edith Rabanser 
  



Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

 
Begründung Auswahl des Vertragspartners: 

Ankäufe von Lieferungen (Waren) und 
Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 
 Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes 

angekauft. 
 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

kann aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden  
 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

diese entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen 
(Begründung anführen):       

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

 Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten 
Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen). 

 Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

 Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. 
(Begründung anführen): Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene 
Marktanalyse ermittelt. Dabei wurden die Grundsätze der Freien Konkurrenz 
und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen 
respektiert. An der Marktrecherche nahm die Firma Loeff System GmbH, sowie 
die Firma Tinkhauser GmbH teil. Der Zuschlag wurde an die Firma Tinkhauser 
GmbH aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben. Der 
Wirtschaftsteilnehmer kann alle gewünschten Verbrauchsmaterialien liefern, 
zudem bestehen gute Erfahrungswerte und kurze Anfahrtswege. Der 
Wirtschaftsteilnehmer kann weiters die Ware schnellst möglich liefern. Zudem 
wurden im Bezug auf die Rahmenvereinbarung „Büromaterial 2018“, die Preise 
für gleiche Produkte im Elektronischen Markt auf dem ISOV-Portal des Landes 
verglichen, bzw. und konsultiert. Das Zuschlagsangebot enthält marktgerechte 
Preise. Des Weiteren müssten bei einem Ankauf über dem Portal, aufgrund 
verschiedener Zuschlagsempfänger, mehrere Bestellungen gemacht werden, 
was widerum aufgrund des Aufwandes (Arbeitszeit) in keinem Verhältnis zum 
Nutzen (eventuelle Preisersparnis) stehen, sowie keiner effizienten Verwaltung 
entsprechen würde. 



 Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem 
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 
1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am 
Markt, es fehlen rationale Alternativen. 
(Begründung anführen):       
2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber 
nachweislich signifikante Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung 
hinnehmen. 
(Begründung anführen):       

 Anderes:      . 

 
Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 50/2016, 
Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, Ziffern 3.6 und 3.7): 
 
Die „Wiedereinladung“ ist zu begründen, falls der Wirtschaftsteilnehmer den 
Auftrag erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat. 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 40.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“).  
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt:       

 
 

 Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro.  
Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines 
spezifischen öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt 
werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“). 



 
Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat und welcher diesen Auftrag erhält, wurde aus folgendem Grund, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt: 
Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Wirtschaftsteilnehmer, welcher 
sich im Rahmen des letzten erteilten öffentlichen Auftrages, durch eine hohe 
Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis ausgezeichnet hat. 
Die Verwaltung hat deshalb ein konkretes öffentliches Interesse, im Rahmen 
einer angemessenen Marktrecherche, durch welche die Grundsätze der Freien 
Konkurrenz und der Nicht-Diskriminierung garantiert werden, für diesen 
gleichartigen Auftrag, auch einen Kostenvoranschlag dieses 
Wirtschaftsteilnehmers einzuholen. 

 
Die auftraggebende Verwaltung bestätigt, dass kein auch nur potentieller 
Interessenkonflikt besteht. 
 

Anlage 2 
Wesentlicher Bestandteil 

 
Kostenvoranschlag 

 
·  Kostenvoranschläge vom 2.12.2022, Nr.626563 und Nr.626566 
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14/12/2022 78

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Ankauf von Erste Hilfe Material für die Schulstellen des GSP Klausen 1

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Obergolser Igmar

Ankauf von Erste Hilfe Materilien gemäß Dekret des 
Landeshauptmannes Nr. 25/2005 laut Bedarfs Analyse der Erste 
Hilfe Beauftragten für die Schulstellen des GSP Klausen 1. Die 
Bestellung ist laut Budget 2022-24 abgedeckt.

 € 674,46

 €818,77

 €144,31

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdmgrdr121
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X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Der Vertragspartner wurde durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt . Dabei wurden die Grundsätze der 
Freien Konkurrenz und Nicht- Diskriminierung, bezogen auf den Vertragswert, angemessen respektiert. An der 
Marktrecherche nahmen die Wirtschaftsteilnehmer Boscarol S.r.l, die Fa. Tinkhauser Gmbh, sowie die Fa. Igmars 
Erste Hilfe Shop teil. Von der Fa. Tinkhauser Gmbh wurde kein Angebot übermittelt. Die Fa. Igmars Erste Hile Shop 
konnten alle erforderlichen Erste Hilfes Materialien in der gewünschten Form anbieten. Des Weiteren enthät das 
Zuschlagsangebot marktgerechte Preise.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdmgrdr122
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Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 20/12/2022 80

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:
Vertragspartner:
Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 
Dienstleistung:

Wartungsvertrag ALL IN für den Multifunktionsdrucker der GS Klausen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro

Festgestellt, dass der Wartungsvertrag für das Kopiergerät der 
Grundschule Klausen für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023 mit 
der Firma Castiglioni erneuert werden soll, da die Dienstleistung in 
den letzten Jahren zur Zufriedenheit der Schule abgewickelt wurde. 
Die Bestellung ist laut Budget 22-24 abgedeckt

 € 819,00

 €999,18

 €180,18

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 
anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 
den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

wdmgrdr121
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 
aufbewahren).

X Anderes:

Die Firma hat ihren Sitz in Brixen, somit sind die Anfahrtswege bei Einsätzen und Lieferungen kurz . Die Firma 
arbeitet zuverlässig, garantiert ordnungsgemäße Reparaturen und den Austausch von originalen Bestandteilen , um 
einen reibungslosen Einsatz des Gerätes weiterhin zu gewährleisten. Der Multifunktionsdrucker wurde bei der Firma 
angekauft, und ist mit dieser technisch vernetzt. Weiters kennt die Firma aufgrund der Wartung im Zuge von 
Austausch der Bestandteile in den letzten Jahren den Zustand des Druckers. Ein Umstieg wäre somit auf Sicht mir 
höheren Kosten und einem Qualitätsverlust bei der Leistungserbringung verbunden. Zudem entsprechen die Kosten 
für den Druck der Kopien laut Angebot der Firma den marktgerechten Preisen , siehe Wartungsvertrag ALL IN der 
Firma Amonn.

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)
Edith Rabanser

wdmgrdr122
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